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Vorbemerkung 

Das seit 1999 existierende Bund-
Länder-Programm „Stadtteile mit be-
sonderem Entwicklungsbedarf – die 
Soziale Stadt” und die daraus ko-
finanzierten Länderprogramme haben 
ausdrücklich Modell- und Impulscha-
rakter, d.h., die einzelnen Gebiete 
(447 in 285 Gemeinden; Stand: De-
zember 2006) können nur für einen 
begrenzten Zeitraum gefördert wer-
den. Seit 2006 ist dies sogar im 
Grundgesetz festgeschrieben: „... Die 
Mittel sind befristet zu gewähren und 
hinsichtlich ihrer Verwendung in re-
gelmäßigen Zeitabständen zu über-
prüfen. Die Finanzhilfen sind im Zeit-
ablauf mit fallenden Jahresbeträgen 
zu gestalten (Artikel 104b, Absatz 2).“ 
Für etliche Stadtteilprogramme mit 
langen Laufzeiten stellt sich deshalb – 
neben der Notwendigkeit systemati-
scher Monitoring- und Controllingver-
fahren für die örtlichen Entwicklungs-
prozesse – die Frage, wie die erreich-
ten positiven Veränderungen in den 
Programmgebieten angesichts der in 
Teilen durchaus weiter bestehenden 
Handlungsbedarfe auch über das En-
de der Förderung hinaus gesichert 
werden können („Verstetigungsprob-
lematik”).

Von Seiten des Bundes und der Län-
der gibt es hierzu bislang weder ver-
bindliche Vorgaben noch konzeptio-
nelle Hilfen. Auch in der Fachliteratur 
wird dieser Aspekt erst in letzter Zeit 
systematischer behandelt (vgl. dazu 
die Literaturhinweise am Ende des 
Beitrags). Die momentan wohl umfas-
sendste Darstellung der Versteti-
gungsdebatte findet sich in der Do-
kumentation zur Tagung „Kontinuität 
in der Sozialen Stadt – Welche Per-

spektive hat die integrierte Stadtteil-
entwicklung nach der Förderung?“, 
die im Mai 2006 in Gelsenkirchen 
stattfand (vgl. Städtenetz Soziale Stadt 
NRW 2006). Die dort versammelten 
Diskussionsbeiträge aus Praxis und 
Wissenschaft lassen zwei zentrale Ar-
gumentationslinien erkennen, für die 
sich im Sprachgebrauch der Europäi-
schen Union die Begriffe Anchoring

und Mainstreaming eingebürgert ha-
ben (vgl. Helfen u.a. 2005). Bei der 
ersten Linie geht es im Wesentlichen 
um die Sicherung der Projekterfolge 
in den einzelnen Gebieten nach dem 
Auslaufen der Sonderförderung, wäh-
rend die zweite, sehr viel weiter rei-
chende Argumentationslinie auf die 
Etablierung einer ressortübergreifen-
den Soziale-Stadt-Politik als gesamt-
städtische Daueraufgabe abzielt. 

„Anchoring“ – Die Verstetigung der 

Sozialen Stadt im engeren Sinne 

In Bezug auf die angestrebte Nach-
haltigkeit der Erfolge in den einzelnen 
Programmgebieten (Anchoring) wer-
den sechs Strategieelemente (siehe im 
Folgenden 1.–6.) als besonders wich-
tig eingeschätzt. Deren jeweilige 
Konkretisierung und Gewichtung 
können sinnvoll nur vor Ort gesche-
hen („lokale Maßarbeit”). Dabei ist es 
auch keineswegs notwendig, sämtli-
che Projekte und Strukturen zu erhal-
ten, die im Rahmen der Stadtteilpro-
gramme initiiert wurden. Angesichts 
knapper personeller und finanzieller 
Ressourcen sollten sich Kommunen 
und beteiligte Akteure stattdessen 
vielmehr auf die jeweiligen Hauptfak-
toren der Gebietsentwicklung kon-
zentrieren.

1.  Die Verstetigungsthematik früh-

zeitig und öffentlich diskutieren!  

Soziale-Stadt-Programme sind per 
Definition (s.o.) zeitlich begrenzte 
staatliche Interventionsinstrumente 
zur Stabilisierung ausgewählter be-
nachteiligter Stadtgebiete. Um bei der 
Bevölkerung und den beteiligten Pro-
jektträgern keine falschen Erwartun-
gen aufkommen zu lassen, sollten die 
Kommunen diese Endlichkeit der 
Stadtteilprogramme und der daraus 
resultierenden finanziellen Förderung 
offensiv und möglichst frühzeitig klar-
stellen. Spätestens zwei Jahre vor dem 
voraussichtlichen Programmende 
sollten die verantwortlichen Akteure 
zudem eine stadtteilweite Diskussion 
darüber organisieren, welche Ziele 
mit den Erneuerungsaktivitäten er-
reicht wurden und wie die positiven 
Veränderungen in den Gebieten lang-
fristig gesichert werden können.  

2.  Die sozialen Ressorts in die Pro-

grammsteuerung einbeziehen!  

Die bisherigen Erfahrungen mit Sozia-
le-Stadt-Programmen zeigen, dass die 
Kontinuität der örtlichen Entwick-
lungsprozesse in der Regel besser 
gewahrt werden kann, wenn in den 
beteiligten Kommunen neben dem 
Planungs- und Bauressort auch die 
Sozialressorts von Beginn an eine 
starke, eventuell auch federführende 
Rolle bei der Programmplanung und
-umsetzung inne haben. Bei der Kon-
zipierung der Programme sollte des-
halb immer auf eine zumindest 
gleichberechtigte Einbindung dieser 
beiden Ressortbereiche in die jeweili-
gen Steuerungs- und Entscheidungs-
strukturen geachtet werden. So erhö-
hen sich die Chancen, dass wesentli-
che Teile der sozial-integrativen Akti-
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vitäten auch über das Programmende 
hinaus fortgesetzt werden können.  

3.  Die neu geschaffenen Projekte 

und Angebote sichern! 

Mit Hilfe der Stadtteilprogramme wird 
in den Soziale-Stadt-Gebieten eine 
Vielzahl von Projekten, Maßnahmen 
und Angeboten initiiert und (ko)finan-
ziert. Deren Bandbreite reicht von 
baulichen Maßnahmen im öffentli-
chen Raum über zusätzliche Infra-
struktureinrichtungen bis hin zu sozi-
al-integrativen Maßnahmen und An-
geboten. Erfahrungsgemäß fehlen je-
doch häufig belastbare Finanzierungs- 
und Betriebskonzepte, die auf Dauer 
ohne Sondermittel aus der Städtebau-
förderung auskommen. Solche Kon-
zepte zu erarbeiten gehört deshalb zu 
den Schlüsselaufgaben der Städte, die 
möglichst frühzeitig und gemeinsam 
mit den jeweiligen Trägern angegan-
gen werden sollten.  

4.  Tragfähige Kooperations- und 

Netzwerkstrukturen entwickeln!  

Ein wesentliches Strukturmerkmal ge-
bietsbezogener Handlungsprogramme 
ist die Existenz leistungsfähiger loka-
ler Kooperationsgremien und Netz-
werke (Runde Tische, Stadtteilkonfe-
renzen, Werberinge usw.). Diese Ak-
teursrunden tragen in unterschiedli-
cher Weise dazu bei, Informationen 
zu vermitteln, Beteiligung zu ermög-
lichen, Projekte und Angebote abzu-
stimmen sowie Entscheidungen der 
kommunalen Politik vorzubereiten. In 
einigen Gebieten nehmen sie sogar 
Aufgaben der Programmplanung und 
-steuerung wahr. Für die Kontinuität 
der lokalen Entwicklungsprozesse ist 
es unverzichtbar, die wichtigsten die-
ser Strukturen über die Laufzeit der 
Stadtteilprogramme hinaus aufrecht 
zu erhalten. Dafür ist wiederum häu-
fig ein Mindestmaß an professioneller 
Koordination und Moderation erfor-
derlich, das durch kommunale Stellen 
oder durch beauftragte externe Akteu-
re sichergestellt werden muss.  

5.  Die bewohnerschaftliche Selbst-

organisation unterstützen!  

In vielen Soziale-Stadt-Gebieten 
nehmen bürgerschaftliche Vereine 
und Initiativen eine zunehmend 
wichtige Rolle im öffentlichen Leben 
ein, indem sie z.B. in eigener Regie 
Quartierfeste durchführen, Begeg-
nungsstätten betreiben oder Stadtteil-
zeitungen herausgeben. Diese Grup-
pierungen zu stabilisieren ist für die 
angestrebte Verstetigung der Gebiets-
entwicklung von erheblicher Bedeu-
tung. Gerade in benachteiligten 
Quartieren benötigen Bürgerengage-
ment und bewohnerschaftliche 
Selbstorganisation aber oftmals eine 
dauerhafte Unterstützung und Beglei-
tung. Je nach Situation kann es hier 
z.B. sinnvoll sein, Räumlichkeiten be-
reitzustellen oder Beratungs- und 
Fortbildungsangebote zu schaffen. Im 
Zuge ihrer Verstetigungsbemühungen 
sind die Kommunen gefordert, diese 
Leistungen entweder selbst zu erbrin-
gen oder dafür private Kooperations-
partner (Wohnungsgesellschaften, 
Wirtschaftsunternehmen, Stiftungen 
usw.) zu gewinnen. 

6.  Eine dezentrale Koordinations- 

und Managementfunktion beibehal-

ten!

Entscheidend für die erfolgreiche 
Umsetzung integrierter Stadtteilpro-
gramme ist das Vorhandensein einer 
dezentralen Steuerungs- und Koordi-
nierungsinstanz, in der Regel als 
„Stadtteilmanagement” oder „Quar-
tiermanagement” bezeichnet. Zu den 
Aufgaben dieser intermediären Orga-
nisationen gehören u.a. die Aktivie-
rung und Beteiligung der Bevölke-
rung, das Initiieren und Entwickeln 
von Projekten sowie die Moderation 
der örtlichen Erneuerungsprozesse. In 
den meisten Soziale-Stadt-Gebieten 
bleibt ein Mindestbedarf an solchen 
Managementleistungen auch nach 
Ende der Sonderförderung bestehen. 
Dort sollte deshalb zumindest für eine 
Übergangszeit eine entsprechende 
„Nachsorge”-Funktion (z.B. in Form 
einer festen Anlaufstelle) erhalten 

bleiben oder neu eingerichtet wer-
den. Für deren Ausstattung und Fi-
nanzierung tragen die Kommunen als 
zentrale Akteure der Stadtteilpro-
gramme die Hauptverantwortung. 
Wichtige Potenziale und Anknüp-
fungsmöglichkeiten bieten in diesem 
Zusammenhang auch die derzeit vie-
lerorts neu entstehenden Familien-
zentren, Stadtteilschulen, Integrati-
onsagenturen, Mehrgenerationenhäu-
ser und vergleichbare quartiersbezo-
gene Einrichtungen. 

„Mainstreaming“ – Die Verstetigung 

der Sozialen Stadt im weiteren Sinne 

Die Bearbeitung der Verstetigungsfra-
ge aus der Binnenperspektive einzel-
ner Stadtteilprogramme (Anchoring)

ist eine wichtige, aber keineswegs 
hinreichende Voraussetzung, um die 
anspruchsvollen Ziele der Sozialen 
Stadt zu verwirklichen. Denn unge-
achtet aller Erfolge sind diese Pro-
gramme lediglich zeitlich befristete 
„Sonderprojekte“ jenseits der norma-
len Verwaltungsstrukturen, in denen 
integrierte und sozialraumorientierte 
Arbeitsweisen nach wir vor die Aus-
nahme darstellen. Zusätzlich zu den 
programmbezogenen Verstetigungs-
maßnahmen ist deshalb ein sehr viel 
weiter reichender Schritt erforderlich: 
die Implementation einer ressort-
übergreifenden Soziale-Stadt-Politik 
als gesamtstädtische Daueraufgabe 
(Mainstreaming) (siehe im Folgenden 
1.-4.)

1.  Soziale-Stadt-Politik zu einer ge-

samtstädtischen Daueraufgabe ma-

chen!

Benachteiligte Stadtgebiete erfüllen 
trotz ihrer vielfältigen Belastungen ei-
ne unverzichtbare Integrationsfunkti-
on für die jeweilige Gesamtstadt, 
denn sie bieten nicht nur vielen Zu-
wanderern eine erste Adresse, son-
dern dienen auch einem Großteil der 
sonstigen einkommensschwachen 
und marginalisierten Bevölkerungs-
gruppen als Wohnstandorte. Die 
Kommunen (aber auch Bund und 
Länder) stehen deshalb in der Pflicht, 
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alles dafür zu tun, um die Lebensver-
hältnisse in sämtlichen dieser Gebiete 
nachhaltig zu verbessern und ein wei-
teres Voranschreiten sozial-räum-
licher Spaltungsprozesse zu verhin-
dern. Dafür ist es allerdings erforder-
lich, dass die Spitzen von kommuna-
ler Politik und Verwaltung diese Auf-
gabe mit Priorität angehen und die 
entsprechenden konzeptionellen, or-
ganisatorischen und finanziellen Rah-
menbedingungen schaffen. Das wie-
derum heißt: Die Soziale-Stadt-Politik 
muss den bisherigen Status eines 
Sonderprojekts der Städtebauförde-
rung ablegen und zu einer gesamt-
städtischen und ressortübergreifenden 
Daueraufgabe werden.  

2.  Eine explizite Sozialraumorien-

tierung des Verwaltungshandelns ein-

führen!

Ein Schlüsselelement des neuen Poli-
tikmodells besteht darin, im kommu-
nalen Verwaltungshandeln – zusätz-
lich zu dem nach wie vor sinnvollen 
Ressortprinzip – eine explizite „Sozi-
alraumorientierung“ zu verankern 
(vgl. dazu u.a. Budde/Früchtel/Hinte 
2006; Hinte/Treeß 2007; Städte-
Netzwerk 2001). Denn nur so wird es 
möglich sein, die regulären Ressour-
cen der einzelnen Fachressorts (v.a. 
Kinder- und Jugendhilfe, Schule und 
Bildung, Soziales, Gesundheit, Arbeit 
und Wirtschaft, Wohnen und Stadt-
planung) gezielter und effektiver als 
bislang für die Stabilisierung der be-
nachteiligten Stadtgebiete einzuset-
zen und auch die Träger der freien 
Wohlfahrtspflege für vergleichbare 
Arbeitsweisen zu gewinnen. Zu den 
wichtigsten Strukturmerkmalen einer 
solchen Sozialraumorientierung gehö-
ren insbesondere: 

Ausrichtung sämtlicher Erneue-
rungsaktivitäten an den Interessen 
und Ressourcen der örtlichen Be-
völkerung;
klare und politisch legitimierte 
Ziele (integrierte Handlungskon-
zepte) für die Entwicklung der 
einzelnen Stadtgebiete; 

konsequente Berücksichtigung 
dieser Ziele bei den Regelaktivitä-
ten der relevanten Verwaltungs-
ressorts; 
gebietsbezogene Vernetzung und 
Koordination der verschiedenen 
sozialpolitischen Hilfesysteme; 
Aufbau flexibler und ressortüber-
greifender „Gebietsteams” – mög-
lichst unter Einbezug von freien 
Trägern – als Motoren und Koor-
dinatoren der örtlichen Erneue-
rungsprozesse; 
gebietsbezogene Bündelung eines 
Teils der Haushaltsmittel aus den 
Fachressorts.

3.  Lokale Partnerschaften mit pri-

vaten Akteuren gezielt stärken! 

Um Soziale-Stadt-Politik als gesamt-
städtische und ressortübergreifende 
Daueraufgabe erfolgreich zu veran-
kern sind die Kommunen zudem in 
starkem Maße auf die Zusammenar-
beit mit Wohnungsgesellschaften, 
Wirtschaftsunternehmen, Wohlfahrts-
verbänden, Kirchengemeinden, bür-
gerschaftlichen Initiativen, Stiftungen 
und anderen nicht-staatlichen Ak-
teursgruppen angewiesen. In den letz-
ten Jahren haben sich hier bereits vie-
lerorts formelle und informelle (loka-
le) Partnerschaften herausgebildet. 
Die Kommunen sollten solche Part-
nerschaften als ein wichtiges Zu-
kunftspotenzial begreifen und im Sin-
ne einer „Urban-Governance”-
Strategie aktiv pflegen und ausbauen 
– nicht zuletzt lassen sich so zusätzli-
che Ressourcen für die örtlichen Ent-
wicklungsprozesse erschließen.  

4.  Sozialraum-Monitoring und 

Wirkungskontrolle systematisch ein-

führen!

Eine unverzichtbare Voraussetzung 
für diese umfassende (integrierte)  
Soziale-Stadt-Politik ist schließlich 
der Aufbau eines kontinuierlichen, 
nach Stadtteilen und Wohnquartieren 
differenzierenden „Sozialraum-Moni-
torings” in Verbindung mit prozess-
begleitenden Controlling- und Evalua-
tionsverfahren für die einzelnen 

Handlungsprogramme. Solche Instru-
mente stellen auf kommunaler Ebene 
bislang noch die Ausnahme dar, ob-
wohl inzwischen etliche, v.a. auslän-
dische Beispiele zeigen, dass dadurch 
Effektivität und Zielgenauigkeit ge-
bietsbezogener Erneuerungsaktivitä-
ten erheblich verbessert werden kön-
nen. Unterstützt durch einen sanften 
(eventuell förderrechtlich bewehrten) 
Druck von Bund und Ländern sollten 
die Kommunen deshalb im Rahmen 
ihrer Soziale-Stadt-Politik professio-
nelle Monitoring- und Controlling-
strukturen einrichten, um Gebiete mit 
problematischen Entwicklungsten-
denzen frühzeitig zu identifizieren 
und ihre diesbezüglichen Stabilisie-
rungsmaßnahmen ziel- und ergebnis-
orientiert zu steuern (vgl. dazu u.a. 
Becker 2003; ILS 2004; Zimmer-
Hegmann / Sucato 2005). Aus diesen 
Analysen lassen sich außerdem be-
gründete Hinweise darauf ableiten, 
ob die strategischen Ziele der jeweili-
gen Interventionen bereits erreicht 
wurden oder ob die zu Beginn festge-
stellten besonderen Handlungsbedar-
fe weiterhin bestehen. 
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